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Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (~22 der Beila
gen): Bundesgesetz betreffend das Internatio

nale Institut für angewandte Systemanalyse 

Durch die vorliegende Regieningsvorlage soll 
das Internationale Institut für angewandte System
analyse auf dem Gebiet des Familienlastenaus
gleichs im wesentlichen jene Stellung eingeräumt 
bekommen, wie sie staatliche Internationale Orga
nisationen haben, und das IIASA-Gesetz 1973 neu 
gefaßt werden. ! ' 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den vorlie
genden Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 2. April 
1981 in Verhandlung genommen. :An der Debatte 
beteiligten sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten P f ei fe r, der einen Abänderungs
antrag zu §§ 2, 4 bis 6 und Anfügung eines neuen 
§ 7 einbrachte, sowie Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Dkfm. Bau e r und Staatssekretär' Elfriede Kar 1. 

losef Schlager 

Berichterstatter 

Bundesgesetz vom xxXxxxxxxxx 
betreffend das Internationale Institudür ange

wandte Systemananyse 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

S 1. Das Internationale Institut :für angewandte 
Systemanalyse ist von der Verpflichtung zur Ent
richtung des Dienstgeberbeitrages zum Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen befreit:. Die Bedienste-

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung des obgenannten Abänderungsantrages 
einstimmig angenommen. 

Durch die beschlossenen Änderungen wird dem 
potentiell in Betracht kommenden Personenkreis -
es handelt sich derzeit um etwa 170 nicht österrei
chische Bedienstete mit überwiegend spezieller wis
senschaftlicher Ausbildung - jene Rechtsstellung 
eingeräumt, wie sie die Bediensteten anderer inter
nationaler Organisationen mit Amtssitz in Wien 
(zB UNIDO) seit jeher genießen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e - -, 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die verfas- ,. 
sungsmäßige Zustimmung eneilen. 

Wien, 1981 04 02 

Mühlbacher 

Obmann 

ten des Instituts, die nicht österreichische Staatsbür
ger sind, sind von den Leistungen aus dem Fami
lienlastenausgleich ausgeschlossen; gleiches gilt für 
deren Ehegatten und minderjährige Kinder, sofern 
sie mit dem Bediensteten in einer Haushaltsgemein
schaft leben. 

S 2. (1) Bedienstete des Instituts, die nicht öster
reichische Staatsbürger und im Zeitpunkt des ersten 
Dienstantrittes im Institut in Österreich nicht stän
dig ansässig sind, sind von der Anwendung der 
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österreichischen Rechtsvorschriften im Bereich der 
Sozialen Sicherheit befreit, es sei denn, der Bedien
stete~ unterstellt sich nach Maßgabe des Abs. 2 
durch eine unwiderrufliche, im Einvernehmen mit 
dem. Dienstgeber abzugebende Erklärung diesen 
Rechtsvorschriften hinsichtlich aller oder einzelner 
Zweige (Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeits
losenversicherung) . 

(2) Eine Erklärung nach Abs. 1 ist innerhalb von 
drei Monaten nach Beginn des Dienstverhältnisses 
beim Institut schriftlich der Niederösterreichischen 
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte 
zu übermitteln. 

(3) Die Versicherung nach Abs. 1 beginnt in dem 
geWä!hlten Zweig mit dem der Angabe der Erklä
rung ; nächstfolgenden Monatsersten. 

(4) Die Versicherung nach Ans. 1 endet in dem 
gewahlten Zweig mit dem Ende der Beschäftigung 
beim I Institut. 

e 

§ 3.. Sonstige Rechtsvorschriften betreffend die 
Rechtsstellung des Internationalen Instituts für 

angewandte Systemanalyse werden durch dieses 
Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 4. Bedienstete nach § 2 Abs. 1, deren Dienstver
hältnis beim Institut bereits vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes begonnen hat, haben die 
Erklärung nach § 2 Abs. 1 innerhalb von drei 
Monaten nach Kundmachung dieses Bundesgeset
zes im Bundesgesetzblatt schriftlich der Nieder
österreichischen Gebietskrankenkasse für Arbeiter 
und Angestellte zu übermitteln; § 2 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. ' 

§ 5. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
tritt das Bundesgesetz betreffend das Internationale 
Institut für angewandte Systemanalyse, BGBI. 
Nr. 117/1973, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 344/1978, außer Kraft. 

§ 6. Dieses Bundesgesetz tritt mit ·1. Jänner 1980 
in Kraft. 

§ ..,. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich der §§ 1 und 5 der Bundesminister 
für Finanzen, hinsichtlich der §§ 2, 4 und 5 der 
Bundesminister für soziale Verwaltung und hin
sichtlich des § 3 die Bundesregierung betraut .. 
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